
 

Synode 

vom 7.–8. November 2022 in Bern 

 
 

Motion von Esther Straub und drei Mitunterzeich-
nenden «Berichterstattung Ombudsstelle» 

Antrag 

Das Synodepräsidium EKS wird gebeten, der Synode eine Änderung des Synodereglements 
vorzulegen: In Art. 9 des Synodereglements soll der Geschäftsprüfungskommission die Auf-
gabe zugewiesen werden, die synodale Kontrolle über die Ombudsperson (Art. 54 Personal-
verordnung des Rates EKS) auszuüben. 

 

  

9.1 

Zürich, 8. September 2022 
 
Die Motionärin: Esther Straub 
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Begründung 

Wahl und Aufgabe der Ombudsstelle sind in der Personalverordnung des Rates EKS gere-
gelt (Art. 54), das Beschwerdeverfahren selbst in der Verordnung Beschwerdeverfahren. 
Das Organisationsreglement des Rates erwähnt die Ombudsstelle nicht. Auch in der Verfas-
sung ist die Ombudsstelle nicht verankert. Es fehlt ein Auftrag der Synode. 
 
Da der Ombudsstelle eine vom Rat unabhängige Stellung zukommt, hat die Geschäftsprü-
fungskommission ohne gesetzliche Grundlage keine Möglichkeit, von der Ombudsperson 
eine jährliche Berichterstattung zu verlangen, über ihre Tätigkeit orientiert zu sein und allen-
falls daraus folgende synodale Schritte einzuleiten. 
 
Eine Verankerung der Ombudsstelle in der Verfassung wäre sinnvoll. Um bis zu einer Ver-
fassungsrevision die Aufsicht über die Ombudsstelle zu regeln, soll das Synodereglement in 
Art. 9 angepasst werden. Die Ombudsstelle soll der Geschäftsprüfungskommission jährlich 
über ihre Tätigkeit berichten, selbstverständlich unter Beachtung der gesetzlichen Daten-
schutzbestimmungen. 
 
 
Die drei Mitunterzeichnenden: 
Manuel Joachim Amstutz 
Roman Baur 
Corinne Duc 
 
 


